
Unbedingt anführen! 

 
An die 
LEOBERSDORF KOMMUNALIMMOBILIEN GMBH 
c/o AURA HAUSVERWALTUNG 

 
Ared Strasse 11 
2544 Leobersdorf 

 
 
Ihre Telefon Nr. für eventuell Rückfragen: ___________________________ Email: ___________________________ 
 

 
Ermächtigung zum Einzug  
von Forderungen durch Lastschriften 
 
Hiermit ermächtige(n) ich(wir) Sie widerruflich, die von mir(uns) zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten 
meines(unseres) Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Damit ist auch meine(unsere) kontoführende Bank ermächtigt, 
die Lastschriften einzulösen, wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn 
mein(unser) Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist. Ich(Wir) habe(n) das Recht, innerhalb von 56 Kalendertagen 
ab Abbuchungstag ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei meiner(unserer) Bank zu veranlassen. Umseitige 
Kundeninformationen wurden zur Kenntnis genommen. 
 
Name des (der) Zahlungspflichtigen: ________________________________________________________________ 

Anschrift des (der) Zahlungspflichtigen: ______________________________________________________________ 

IBAN: _______________________________ BIC: ___________________ Institut:____________________________ 

Zahlung für Objekt:  ____________________________________________________ Kunden Nr.:________________ 

Zahlungsempfänger:  LEO KIG Leobersdorfer Kommunalimmobilien GmbH. 
Rathausplatz 1, 2544 Leobersdorf 
(02256) 623 96 22  
(beauftragte Verwaltung: AURA Hausverwaltung GmbH.) 

 
 
 
 
___________________    _________________________________________________________ 
Datum      Unterschrift des Kontoinhaber bzw. Zeichnungsberechtigten 
 
 

 
 

Kundeninformation über Einziehungsermächtigung 
(Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften) 

 
- Die Einziehungsermächtigung ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen Zahlungspflichtigen und 

Zahlungsempfänger. 
- Der Kunde beauftragt damit den Zahlungsempfänger fällige Zahlungen von seinem Konto abzubuchen. 
- Der Bank liegen keine Unterlagen über diese Vereinbarung vor. 
- Innerhalb von 56 Kalendertagen ab Abbuchungstag kann der Zahlungspflichtige ohne Angabe von 

Gründen die Rückbuchung bei seiner Bank veranlassen. 
- Ein Widerruf der Einziehungsermächtigung ist vom Zahlungspflichtigen schriftlich an den 

Zahlungsempfänger weiterzuleiten. 
 

Durchführung ab: _____________  


